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Finanzielle Führung in der Wirtschaftskrise erfordert 
konsequentes Handeln!
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Keine Geiss schleckt es weg: Wir befinden 

uns in einer globalen Wirtschaftskrise. 

Dauer? Unbekannt. Urplötzlich kommen 

erfolgreiche, gesättigte Unternehmen in 

existentielle Nöte und drohen zu schei-

tern. Aussitzen führt zum Desaster, radi-

kales und schnelles Handeln ist gefragt. 

Gefahren lauern überall, mal offensicht-

lich, mal versteckt. Zu den ersteren zäh-

len Liquiditätsengpässe, zu letzteren, dass 

der Wirtschaftsprüfer die Prämissen des 

going concern, das heisst der Unterneh-

mensfortführung, in Frage stellt – mit der 

Folge von Bewertungen auf Liquidations-

level. 

Risikomanagement ist mehr denn je 

gefragt, aber nicht basierend auf einer 

wissenschaftlichen Computer-Black-Box 

oder auf monotonen Checklisten. Es ist 

Zeit für gesunden Menschenverstand! 

Jetzt müssen vorausschauend – und mit 

eigener Verstandeskraft und Erfahrung – 

alle möglichen unternehmensspezifischen 

Friktionen im aktuellen garstigen Umfeld 

eruiert werden. 

Und vor allem: Es gilt, das Undenkbare 

zu denken. Businesspläne aus den guten 

Zeiten müssen kritisch hinterfragt und 

angepasst werden. Dies wird auch einen 

wesentlichen Einfluss auf Impairment 

Tests haben und somit möglicherweise ei-

nen hohen Korrekturbedarf bei Goodwill

positionen aufzeigen – mit der unschönen 

Folge von Neubeurteilung der Banken 

bezüglich Limiten oder Erneuerung von 

Krediten (Achtung vor Verletzung von 

Kreditvereinbarungsklauseln!). 

Einer Überprüfung harren auch Geschäfts-

modelle und -prozesse. Beispiel Auto

industrie: Sie erlebt gerade jetzt die Kehr-

seite des viel gelobten «Just-in-Time». 

Plötzlich muss sie – wenn sie überhaupt 

noch in der Lage ist – schwache Unter-

nehmen dieses diffizilen Prozesses finan-

ziell retten, um noch beliefert zu werden. 

Überhaupt werden Insolvenzen rasant 

zunehmen. Wohl dem Unternehmen, das 

keine Klumpenrisiken auf Kunden- oder 

Lieferantenseite zu tragen hat.

Jetzt braucht es schnelle, zeitgerechte 

Monatsabschlüsse und branchenab

hängig tägliche oder wöchentliche rele-

vante Betriebszahlen im Sinne von Früh-

warnsystemen, ein enges Planen und 

Verfolgen der Geldströme. Rechtzeitig 

müssen auch alle strategischen wie ope-

rativen Führungsorgane – zusätzlich auch 

der Wirtschaftsprüfer – in die notwen-

veBlog
Im Zug oder Auto ein Seminar hören oder 

einen Fachartikel aus unserer Zeitschrift 

nachlesen? Podcasts, pdfs und veb.ch 

machen es möglich. Am besten gleich 

ausprobieren unter www.veb.ch in der 

Rubrik veBlog.

Seite 37

Abschluss 2008
Von der Privilegierten Dividendenbesteu-

erung über das Kapitaleinlageprinzip bis 

hin zur verschärften Insider-Strafnorm: 

Auch für 2008 gilt es bei der Jahresab-

schlussplanung  auf eine ganze Reihe von 

Neuerungen zu achten.

Seite 22

Transparenz
Mit dem neuen Stromversorgungsge- 

setz wandeln sich nicht nur die Schwei- 

zer Elektrizitätsversorgungsunternehmen, 

sondern auch ihr Rechnungswesen.

Kommt jetzt der gläserne Strommarkt?

Ein Blick hinter die Kulissen.

Seite 12

digen Analysen und Lagebeurteilungen, 

möglichen Szenarien und Massnahmen 

eingebunden werden.

Klar ist: Auf der Ertrags- wie auf der Kos-

tenseite kann einiges bewegt werden. 

In der Regel sind es bloss einige wenige 

Stellschrauben, über die schnell und ent-

scheidend Einfluss genommen werden 

Fortsetzung auf Seite 3



Und wieder 153 Kolleginnen und 
Kollegen, die sich nicht täuschen.

6000 Mitglieder können sich nicht täuschen: Es macht sich jeden 
Tag bezahlt, beim veb.ch dabei zu sein! Der veb.ch ist der grös-
ste Schweizer Fachverband für Rechnungslegung, Controlling und 
Rechnungswesen. Der veb.ch ist erfolgreicher Seminaranbieter. Der 
veb.ch fördert Bekanntheit, Anerkennung und Entwicklung von 
Fachausweis und Diplom und der dualen Ausbildung in Wirtschaft, 
Öffentlichkeit und Politik; er ist vom Bund beauftragter Mitträger 
der eidgenössisch anerkannten Fachausweis- und Diplomprüfung. 
Der veb.ch bringt seine Mitglieder an den Puls der Wirtschaft und 
näher zum Erfolg. www.veb.ch

veb.ch · Lagerstrasse 1 · Postfach · 8021 Zürich · 043 336 50 30

Wir heissen 153 Kolleginnen und Kollegen willkommen. Sie sind dem veb.ch beigetreten.

Marianne Acosta · Hans Ade · Veli Aggül · John Akintola · Claudio Altomare · Mustapha Amieur · Sabine Armbruster 
· Martina Baggenstos · Stefan Bähler · Ferdi Bamert · Therese Beutter · Susi Biaggi · Ursula Bieri · Urs Blattmann · Eric 
Bonnefous · Anna Elisabeth Bosshard · Daniele Bragagnolo · Jean-Pierre Bregnard · Corinne Bucher · Susanne Burkhard · 
Robert Büsser · Nadia Büsser-Dietrich · Rebecca Calamassi · Philippe Candolfi · H.- Udo Caspers(-Morf) · Daniel L. Christen 
· Andrés Costa · Advije Delihasani-Ajdari · Barbara Delli Russi · Michael Dietrich · Inka Dittmar · Olivier Dörig · Claudia 
Eckert · Christian Egli · Beat Eisenhut · Adrian Engler · Katharina Erne · Kurt Fellinger · Uwe Fellinger · Michael Florin · 
Andrea Flury · Antonia Fölmli · Monika Friedrich · Irène Fuchs · Thomas Fux · Beatrice Gasser · Roger Gauchat · Stefan 
Gerber · Johann Gerig · Bruno Gervasoni · Max Gibel · Myriam Girod · Erika Gisler · Urs Grabherr · Monika Grenacher · 
Martin Grossenbacher · Jenny Gutknecht · Lukas Gysin · Nathalie Häberli-Bühlmann · Rahel Haldemann · Nadine Hartwig 
· Susanne Häseli · Adeline Heeb-Bucher · Therese Hodel · Céline Holenstein · Pascal Indermitte · Michael Janssen · Alice 
Kalbermatter · Thomas Keel · Bahar Kirca · Silvia König · Patrycja Krawczak · Markus Kyburz · Marco La Terra · Miriam 
Lamberti Koller · Lorenzo Laricchia · Armin Lässer · Andreas Leemann · Jacqueline Lehmann · Ursula Lehmann · Danijela 
Licanin · John Loewental · Nadja Losa · Franz Luternauer · Pamela Mannes · Daniela Marcarini · Mary Jane Maringio-
Trutmann · Sandra Mathias · Bettina Meier · Stefan Meister · Irene Meister · Sibylle Merki · Dina Mettler · Roger Metzger 
· Martin Michel · Evangelos Mokalis · Pascal Mosele · Simone Müller · Thomas Müller · Christoph Müller · Therese Nägele 
· Kim Torp Nielsen · Marcel Nyfeler · Karl Odermatt · Oliver Oppliger · Marco Passardi · Martin Peter · Chantal Poncioni · 
Sandro Pulcini · Tanja Pürro · Isabella Puter · Biljana Radisavljevic · Selvathulasi Ratnam · Sonja Reichen · Holger Rettig · 
Andrea Rieck · Sandra Roellin · Tamae Sasahara · Helmuth Schärer · Bernadette Schärli · Ulrich Scheidegger · Patrick Schmid 
· Katja Schmid · Alexander Schneider · Nico Schobes · Ramona Schreiber · Sandra Schweizer · Anna Sell · Beat Sennhauser 
· Barbara Sommer · Manuela Sommer · Peter Stähli · Aleksandar Stajic · Andri Staub · Annika Stegmüller · Adrian Steiner 
· Remo Stiefel · Tobias Stüdeli · Rainer Sturzenegger · Norbert Stutz · Vildane Sulimani · Biljana Tatic · Martin Tschopp · 
Cornelia Urbanyik · Markus Vesti · Yasmin Vieli · Monica Villanueva Pereyra · Marianne Wild Kneubühl · Kathrin Wittlin-
Schläppi · Monika Wolfensberger · André Wyss · Denise Zarn · Peter Zeier · Katya Zimmermann
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Interessanterweise wird aber ein Bereich 

immer wieder vergessen oder als zu «ba-

nal» betrachtet: die Bewirtschaftung des 

Netto-Umlaufvermögens, wobei das Vor-

halten von Liquidität derzeit über Rendi-

teüberlegungen steht. Viel geschludert 

wird im Debitorenmanagement, wobei 

es in der Praxis oftmals bereits damit an-

fängt, dass Rechnungen nicht sofort bei 

Erbringung der Leistung gestellt werden. 

Eine enge Überwachung der Debitoren 

mit einem effizienten, unnachgiebigen 

Mahnwesen verbessert nicht nur die Li-

quidität durch frühzeitigere Zahlungs-

eingänge, sondern verhindert auch den 

Ausfall von oftmals grossen Guthaben. 

Ein miserables – oder gar kein – Debito-

renmanagement ist übrigens ein häufiger 

Grund für Insolvenzen von Unternehmen. 

Die Liquidität lässt sich aber auch verbes-

sern, indem bei Kreditoren die Zahlungs-

fristen ausgenutzt und Liefer- wie Preis-

konditionen neu ausgehandelt werden. 

Eine weitere unnötige Bindung von Mit-

teln passiert häufig in der Lagerbewirt-

schaftung, sei es durch Überbestand oder 

wegen der Nichtanpassung der Produk-

tion an veränderte Absatzmöglichkeiten. 

Schliesslich setzt die Bereinigung des Sor-

timents um nicht mehr benötigte Artikel 

eventuell auch teuren Lagerplatz frei.

Und so gilt einmal mehr: Wer vorsieht, ist 
der Herr des Tages. (Goethe) 

Herbert Mattle, Präsident veb.ch
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kann. Die Ansatzpunkte können dabei je 

nach Unternehmen sehr unterschiedlich 

sein. So gilt es unter anderem zu beach-

ten, ob es sich um ein Unternehmen aus 

der Dienstleistungsbranche mit hohem 

Personalaufwand oder um eines aus der 

Produktion mit wesentlichem Material

einsatz handelt. Einmal mehr wird man 

zudem feststellen, dass die betriebs-

wirtschaftlichen Begriffe «variabel» und 

«fix» sich in Bezug auf die Auslösung von 

Massnahmen anders verhalten, soll heis-

sen: variable Kosten haben oftmals einen 

fixen Charakter.

Eine Aufgabe muss man mit aller Vehe-

menz angehen: die Bilanz in Ordnung 

bringen! Cash war schon immer King. 

Diese goldene Bilanzregel hat sich über 

Jahrhunderte bewährt. Es muss also aus-

reichend Kapital zur Verfügung stehen, 

um Verluste auffangen zu können.

Was kann getan werden? Die nahe lie-

gendsten Möglichkeiten finden sich vor-

wiegend auf der Aktivseite. Vermögens-

teile wie Immobilien oder Beteiligungen, 

die nicht betriebsnotwendig sind, müssen 

– sofern in der gegenwärtigen Markt-

situation möglich – veräussert werden. 

Grundsätzlich muss eine Fokussierung 

auf jene Teilbereiche des Unternehmens 

erfolgen, die langfristig am meistverspre-

chendsten sind.
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Die Finanzkrise hat für die Unterneh-
men ein sehr turbulentes Umfeld ge-
schaffen. Dies führt auch zu veränder-
ten Anforderungen an die Planung. 
Gestützt auf die Erkenntnisse aus 
dem CFO Panel von Horváth & Part-
ners werden Aspekte notwendiger 
Anpassungen des Planungssystems in 
der aktuellen wirtschaftlichen Situati-
on beleuchtet.

Vorgabe von unternehmenskritischen 
«Mindestzielen»

In den letzten Monaten ist der wirt-

schaftliche Druck enorm gestiegen. Ent-

sprechend müssen viele Unternehmen 

unverzüglich Massnahmen einleiten, 

um den eigenen Fortbestand zu sichern. 

Dieser Herausforderung an die Unter-

nehmenssteuerung hat das Planungs-

system Rechnung zu tragen, denn eine 

kurz- bis mittelfristige Verbesserung der 

wirtschaftlichen Gesamtsituation scheint 

nicht in Sicht zu sein. 

Es gilt also für die Unternehmensleitung, 

verstärkt Mindestziele vorzugeben, die 

das langfristige Überleben des Unterneh-

mens bzw. seiner einzelnen Teilbereiche 

sichern. Sinnvoll ist hierbei ein Top-down 

orientierter Planungsansatz, um ambitio-

nierte und kohärente Zielvorgaben für alle 

Unternehmensbereiche zu definieren. 

Pro und Contra Top-Down – Planung

Gemäss dem CFO-Panel von Horváth & 

Partners, basierend auf einer jährlichen 

Befragung von mehr als 200 Unterneh-

men aus unterschiedlichen Branchen, set-

zen zur Zeit jedoch nur knapp 20% der 

Unternehmen einen reinen Top-down-

Planungsansatz ein. Der Grund für die 

geringe Verbreitung: mangelnde Akzep-

tanz bei der Umsetzung von Top-down 

vorgegebenen Zielen. 

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten sollte 

im Planungsprozess jedoch die Top-down-

Orientierung gestärkt werden. Eine mög-

liche Variante: eine Top-down-Planung 

mit  Gegenstromverfahren und klarem 

Top-down-Einstieg. Hier gilt es jedoch zu 

beachten, dass unternehmenskritische 

Zielvorgaben durch die Bottom-up Kom-

ponente letztlich nicht wieder zunichte 

gemacht werden.

Neuer Zeithorizont für die Planung 
und veränderte Perspektiven für die 
Zielbildung

Entsprechend der Untersuchung des 

CFO-Panels benötigen Unternehmen für 

die operative Planung im Durchschnitt 

etwa siebzehn Wochen. Da Planzahlen 

in einem turbulenten Umfeld nach kurzer 

Zeit nicht mehr aussagekräftig sind, ist 

ein solcher Ressourcenaufwand derzeit 

kaum zu rechtfertigen. Über Top-down-

Zielvorgaben lässt sich die Effizienz des 

Planungsprozesses steigern, da in der Re-

gel weniger Abstimmungsschleifen zwi-

schen den Planeinheiten notwendig sind.

Ein Planungssystem, welches sich am Er-

gebnis des vorangegangenen Jahres ori-

entiert und nicht über das Geschäftsjahr 

hinausblickt, ist im aktuellen Umfeld für 

eine erfolgreiche Unternehmensführung 

nicht geeignet. Dennoch dominiert in der 

Praxis nach wie vor eine Orientierung an 

den Vorjahreszahlen. Die Ergebnisse des 

CFO-Panels machen deutlich, dass bei 

der Planung nur 36% der Unternehmen 

Benchmarks oder die erwartete Perfor-

mance ihrer Branche berücksichtigen. 

Gefragt ist im Zielbildungsprozess jedoch 

eine stärkere Ausrichtung an der exter-

nen Branchenentwicklung und an den 

wichtigsten Wettbewerbern.

Risikomanagement: Angemessene 
Berücksichtigung der Unsicherheit

Über die wirtschaftliche Entwicklung der 

kommenden Jahre besteht derzeit eine 

enorme Ungewissheit. Daher sollte den 

Risikoaspekten in der Planung eine höhe-

re Bedeutung zukommen. In der Praxis ist 

das Risikomanagement jedoch sehr un-

terschiedlich ausgeprägt. Oftmals finden 

nur eine unvollständige Analyse sowie 

eine Risikobetrachtung ohne Angabe von 

Eintrittswahrscheinlichkeiten statt. Zudem 

bestehen für das Risikomanagement und 

die Planung häufig getrennte Prozesse, so 

dass die Erkenntnisse des Risikomanage-

ments nicht in die Planung einfliessen. 

Ein Ansatzpunkt zur Erhöhung des Risi-

kobewusstseins ist die Darstellung der 

Planwerte in einem Korridor anstatt in 

Form von fixen Werten. Unterschiedliche 

Planszenarien («best case», «worst case», 

«base case») zeigen Auswirkungen auf 

die Top Line und Bottom Line sowie auf 

den Investitions- und Finanzierungsbe-

darf auf. Auch die Simulation der Aus-

wirkungen von Veränderungen wichtiger 

interner sowie externer Parameter kann 

helfen, den Blick für bedrohliche Verän-

derungen im Unternehmensumfeld zu 

schärfen.

Flexibilisierung des Planungssystems

Die erhöhte Dynamik des wirtschaftli-

chen Umfeldes erfordert weiterhin eine 

Flexibilisierung des Planungs- und Bud-

getierungssystems. Dabei bezeichnet die 

Dynamik die Veränderungsgeschwindig-

keit in den Planungsfaktoren. Hiervon 

sind jedoch nicht alle Planungsobjekte in 

gleicher Weise betroffen: Es gilt zu unter-

scheiden, ob die für das Planungsobjekt 

relevanten Faktoren im Zeitverlauf eher 

stabil oder variabel sind (vgl. Abb. 1). 

Neben der Dynamik ist die Komplexität 

der Planung zu beachten. Sie zeigt an, wie 

viele interne und externe Faktoren auf die 

Planung einwirken. Von einer niedrigen 

Komplexität ist dann auszugehen, wenn 

nur wenige Faktoren zu berücksichtigen 

sind. Von einem turbulenten Umfeld 

wird dann gesprochen, wenn sowohl die 

Dynamik wie auch die Komplexität sehr 

hoch ausfallen (vgl. Abb. 1).

Wolf-Gerrit Benkendorff ist Senior Pro-
ject Manager im Competence Center Con-
trolling der Managementberatung Horváth 
& Partners in Zürich. 

Erfolgsfaktoren für eine krisenfeste Planung  
im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld
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Fortschreibung der Vergangenheitswerte 

oder rollierender Forecast) vorzugehen 

ist. Eine Methode zur Ermittlung der re-

levanten Planungsobjekte liefert die ABC-

Analyse. Die eingesparten Ressourcen 

lassen sich für den Aufbau eines rollie-

renden Forecast einsetzen, wodurch die 

Qualität der steuerungsrelevanten Daten 

erheblich gesteigert werden kann. 

Integration der Liquiditätsplanung

Bei einer Verschlechterung des gesamt-

wirtschaftlichen Umfeldes sinkt auch die 

Eigenfinanzierungskraft der Unterneh-

men. Die Kreditvergabe durch die Banken 

wird restriktiver gehandhabt. Dadurch 

gewinnt die Integration der Investitions-, 

Finanz- und Liquiditätsplanung an Be-

deutung. Trotz starker gegenseitiger Ab-

hängigkeiten sind zahlungs- und budge-

torientierte Pläne in der Praxis jedoch oft 

nicht ausreichend integriert. 

Zur Verbesserung der Planung müssten 

Anpassungen auf drei Ebenen stattfin-

den: Erstens ist die strategische Liquidi-

tätsplanung mit der strategischen Pla-

nung zu integrieren. Zweitens sollte die 

Liquiditätsplanung und operative Planung 

hinsichtlich Granularität, Frequenz, Vor-

gehensweise, Methoden und Horizont 

konsistent gestaltet und verbunden wer-

den. Als dritter Punkt sind die kurzfristi-

ge Liquiditätssteuerung und der Forecast 

aufeinander abzustimmen. Sinnvoll ist 

hierbei eine IT-seitige Anbindung und 

Integration der verschiedenen Planungs-

systeme.

Fazit

Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld er-

geben sich Anpassungsnotwendigkeiten 

zur Ausgestaltung eines krisenfesten 

Planungssystems. Der Artikel hat hierzu 

wesentliche Erfolgsfaktoren aufgezeigt. 

Bei der Zieldefinition rücken Top-Down 

vorgegebene Mindestziele in den Vor-

dergrund. Aufgrund der Unsicherheit 

der zukünftigen Entwicklung müssen 

verstärkt Szenarien und Simulationen in 

der Planung zu Einsatz kommen. Neben 

der Erhöhung der Planungsflexibilität und 

-effizienz ist eine Integration der Inves-

titions-, Finanz- und Liquiditätsplanung 

notwendig. Die Ergebnisse des CFO-Pa-

nels zeigen jedoch auf, dass viele Unter-

nehmen die notwendigen Anpassungen 

in ihren Planungssystemen bisher noch 

nicht vorgenommen haben. � nnn

Kosten, die im Zeitverlauf sehr stabil sind, 

können grundsätzlich aus der Vergangen-

heit fortgeschrieben werden. Es ist aber 

zu beachten, dass selbst vergleichsweise 

stabile Teilplanungen aktuell einer erhöh-

ten Dynamik unterliegen (z.B. Personal-

planung in Folge von Kapazitätsreduk

tionen). 

Jahresplanung oder rollierender 
Forecast?

Geschäftsbereiche bzw. Teilpläne mit 

mittlerer Dynamik und Komplexität kön-

nen mit einer klassischen Jahresplanung 

gesteuert werden, ggf. ergänzt um einen 

Jahresend-Forecast als Frühwarnsystem. 

Nach den Erhebungen des CFO-Panels 

setzen etwa achtzig Prozent der Unter-

nehmen eine Jahresplanung mit unter-

jährigen Forecasts auf das Ende des Ge-

schäftsjahres ein. 

Dies ist aus planerischer Sicht oft zu sta-

tisch. In einem dynamischen und kom-

plexen Umfeld sollte statt einer Jahres-

planung kontinuierlich mit einem Rolling 

Forecast gesteuert werden: Nur der regel-

mässige, periodische Blick nach vorne, ge-

paart mit Gegensteuerungsmassnahmen, 

ermöglicht eine flexible Ausrichtung auf 

die zu erreichenden Ziele. Ein rollieren-

der Forecast arbeitet in der Regel mit ei-

nem Planungshorizont von fünf und acht 

Quartalen. Je höher der Turbulenzgrad ist, 

desto häufiger sollte der Forecast erstellt 

werden. Gemäss dem CFO-Panel ist ein 

rollierender Forecast jedoch nur in sieben 

Prozent der Unternehmen verbreitet. Die 

grosse Mehrheit der Unternehmen ori-

entiert sich nach wie vor am Ansatz der 

klassischen Jahresplanung.

Detaillierung nach Mass

Eine wichtige Rolle für die Planungsef-

fizienz spielt der Detaillierungsgrad der 

Planung. In einem dynamischen und 

komplexen Umfeld führt eine hohe Plan-

detaillierung zu einem ineffizienten Pla-

nungsprozess, da die Ergebnisse schnell 

veraltet sind. Zudem ist für eine flexible 

und effiziente Planung eine Fokussie-

rung auf die steuerungsrelevanten Pla-

nungsobjekte notwendig. Es zeigt sich in 

der Praxis oft, dass ca. 20 bis 30% aller 

relevanten Planungsobjekte (d.h. Kos-

tenstellen, Produkte, Projekte, Kunden, 

Investitionen etc.) etwa 80 bis 90% des 

relevanten Kosten- und Erlösvolumens 

abdecken. Die Planung der verbleibenden 

10 bis 20% beansprucht einen Grossteil 

der Planungsressourcen. Entsprechend 

der Steuerungsrelevanz sollte für jedes 

Planungsobjekt festgelegt werden, nach 

welcher Planungsmethodik (z.B. reine 

Abb.1: «Komplexität» und «Dynamik» als relevante Merkmale zur Charakterisierung des 
Umfeldes
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Dr. rer. pol. Manuela Möller ist Ober­
assistentin und Habilitandin am Institut 
für Rechnungswesen und Controlling der 
Universität Zürich.
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Für Sie zusammengestellt: Wichtige 
und aktuelle Informationen zur inter-
nationalen Rechnungslegung. 

Nachfolgend präsentieren wir Ihnen 

Neuigkeiten rund um die Arbeit und das 

Programm des International Accounting 

Standards Board (IASB) und des Interna-

tional Financial Reporting Interpretations 

Committee (IFRIC). Ausserdem informie-

ren wir über die Anpassung bestehender 

und die Entwicklung neuer Standards so-

wie sonstige Verlautbarungen und aktu-

elle Informationen in diesem Bereich.

Schritte als Antwort  
auf die Finanzmarktkrise

Am 19.12.2008 veröffentlichte das IASB 

weitere Schritte, welche als Reaktion auf 

die Finanzmarktkrise und die Empfehlun-

gen der G20-Mitglieder bereits unter-

nommen wurden bzw. noch unternom-

men werden sollen. 

Mehr dazu finden Sie am Ende dieses Ar-

tikels.

Neue Diskussionspapiere,  
Entwürfe und Standards

Diskussionspapier zum Thema Umsatz­
realisierung: Das IASB veröffentlichte 

am 19.12.2008 zusammen mit dem US-

amerikanischen Standardsetter FASB ein 

Diskussionspapier zum Thema Umsatzre-

alisierung. 

Die Umsatzerlöse stellen eine bedeuten-

de Grösse dar, wenn es darum geht, eine 

Einschätzung der Leistungen und der 

Perspektiven eines Unternehmens vorzu-

nehmen. Die Regelungen zur Umsatzrea-

lisierung sind bislang aber in den IFRS und 

den US-GAAP recht unterschiedlich, über 

zahlreiche Standards verteilt und in bei-

den Rechnungslegungen verbesserungs-

bedürftig. Daher besteht die Zielsetzung 

der Boards darin, die derzeit existierenden 

Regelungen der IFRS und der US-GAAP 

durch die Entwicklung eines einzigen 

Umsatzrealisierungsprinzips zu verbes-

sern, welches dann auf alle Branchen 

konsistent angewendet werden kann. 

Das vorgeschlagene Prinzip: Eine Gesell-

schaft hat Umsätze dann zu realisieren, 

wenn sie ihre Leistungsverpflichtungen 

durch den Transfer von Gütern oder die 

Erbringung von Leistungen wie vertrag-

lich vereinbart erfüllt. 

Dieses Diskussionspapier kann noch bis 

zum 19.6.2009 kommentiert werden. 

Standardentwurf ED10 – Konzernab­
schlüsse: Am 18.12.2008 veröffentlich-

te das IASB den Standardentwurf ED10 

«Consolidated Financial Statements» 

(Konzernabschlüsse). Es enthält Vorschlä-

ge zur Neuregelung der Anforderungen 

bzgl. der Identifizierung von Unterneh-

men, über die das bilanzierende Unter-

nehmen Kontrolle ausübt und die es 

demzufolge konsolidieren muss. 

Neu: eine prinzipienbasierte Definition 

von «Kontrolle», die auf eine Vielzahl 

von Situationen anwendbar ist und nicht 

mehr so leicht durch spezielle Strukturie-

rungen von Unternehmen zu umgehen 

ist. Der verabschiedete Standard, welcher 

aus dem Entwurf ED10 hervorgehen wird, 

soll den Standard IAS 27 «Konzern- und 

separate Einzelabschlüsse nach IFRS» so-

wie die Interpretation SIC-12 «Konsolidie-

rung – Zweckgesellschaften» ersetzen. 

Der Standardentwurf ED 10 konnte bis 

zum 20.3.2009 kommentiert werden. 

Neue IFRIC-Interpretationen

IFRIC 17 – Sachdividenden an Eigen-

tümer: Das International Financial Re-

porting Interpretations Committee (IFRIC) 

veröffentlichte am 27.11.2008 die Inter-

pretation IFRIC 17 «Distribution of Non-

cash Assets to Owners» (Sachdividenden 

an Eigentümer). Sie geht aus dem am 

17.1.2008 veröffentlichten Interpretati-

onsentwurf IFRIC D23 hervor und regelt 

die Bilanzierung von Sachdividenden. 

Bisher gibt es in den IFRS keine Regelun-

gen dazu, wie Dividenden zu bilanzieren 

sind, welche nicht in Form von Zahlungs-

mitteln an die Anteilseigner gezahlt wer-

den. Die Folge: unterschiedliche Hand-

habungen in der Praxis. So werden die 

Sachdividenden z.T. in Höhe des Buch-

wertes und z.T. in Höhe des beizulegen-

den Zeitwertes erfasst. IFRIC17 regelt die 

Erfassung von Dividenden wie folgt:

n	 Eine Dividende ist zum autorisierten 

Zeitpunkt zu erfassen und nicht mehr 

nach Ermessen des Unternehmens. 

Dies kann je nach den nationalen 

Vorschriften der Dividendenbeschluss 

oder die Bekanntmachung einer sol-

chen Dividende sein.

n	 Die zu zahlende Dividende ist mit dem 

beizulegenden Zeitwert des Vermö-

genswertes zu bewerten, der an die 

Anteilseigner als Dividende gegeben 

wird. 

n	 Die Differenz zwischen dem Buchwert 

und dem beizulegenden Zeitwert des 

Vermögenswertes, der an die Anteils-

eigner als Dividende gegeben wird, ist 

erfolgswirksam in der Erfolgsrechnung 

zu erfassen. 

n	 Zusätzliche Angaben sind offen zu le-

gen, wenn der als Dividende ausgege-

bene Vermögenswert die Definitions-

kriterien für eine Klassifizierung «als 

zur Veräusserung gehalten» erfüllt.

IFRIC 17 ist grundsätzlich für alle Sachdi-

videnden mit Ausnahme von Transaktio-

nen unter gemeinsamer Kontrolle anzu-

wenden. IFRIC 17 gilt prospektiv für alle 

Geschäftsjahre, die am oder nach dem 

1.7.2009 beginnen, wobei eine frühere 

Anwendung erlaubt ist. 

Die Interpretation kann von der kosten-

pflichtigen Subscriber Area des IASB her-

unter geladen werden.

IFRIC 18 – Übertragung von Vermögens­
werten durch Kunden: Das IFRIC veröf-

fentlichte am 29.1.2009 die Interpretation 

IFRIC 18 «Transfers of Assets from Custo-

mers» (Übertragung von Vermögenswer-

ten durch Kunden). Diese Interpretation 

geht aus dem Interpretationsentwurf IFRIC 

D24 «Customer Contributions» hervor. 

International Financial Reporting Standards (IFRS): 
Neues aus dem Arbeitsprogramm des IASB
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das IASB einen Entwurf zu Änderungen des 

Standards IAS 39 «Finanzinstrumente: An-

satz und Bewertung» sowie der Interpre-

tation IFRIC 9 «Neubeurteilung eingebet-

teter Derivate». Dies dient zur Klärung der 

Bilanzierung von eingebetteten Derivaten 

im Fall einer Umklassifizierung von hybri-

den Finanzinstrumenten aus der Kategorie 

«fair value through profit or loss» heraus. 

Im Rahmen der Round-Table-Diskussio-

nen, welche das IASB und das FASB im 

Rahmen der Finanzmarktkrise durchführ-

ten, wurde das IASB gebeten, die Bilan-

zierung von eingebetteten Derivaten bei 

der Umklassifizierung von Finanzinstru-

menten klarzustellen, um eine einheitli-

che Bilanzierung zu gewährleisten. Die 

geplanten Änderungen sollen voraus-

sichtlich für Geschäftsjahre, welche am 

oder nach dem 15.12.2008 beginnen, 

verpflichtend anzuwenden sein. 

Dieser Entwurf konnte bis zum 21.1.2009 

kommentiert werden. 

Entwurf zu Änderungen an IFRIC 9 und 
IFRIC 16: Das IASB veröffentlichte am 

30.1.2009 einen Entwurf, in dem Ände-

rungen an den zwei Interpretationen IFRIC 

9 «Neubeurteilung eingebetteter Deri-

vate» und IFRIC 16 «Absicherung einer 

Nettoinvestition in einen ausländischen 

Geschäftsbetrieb» vorgeschlagen werden. 

Die Änderung des IFRIC 9 wurde auf-

grund der geänderten Definitionen in 

IFRS 3 (2008) «Unternehmenszusammen-

schlüsse» notwendig. Der Vorschlag: Ein-

gebettete Derivate in Verträgen werden 

aus dem Anwendungsbereich des IFRIC 

9 ausgeschlossen, wenn sie im Rahmen 

eines Unternehmenszusammenschlusses 

unter gemeinsamer Kontrolle oder im 

Rahmen der Gründung eines Joint Ven-

tures erworben werden. 

Hinsichtlich IFRIC 16 wird vorgeschlagen, 

die Einschränkung aufzuheben, dass das 

abzusichernde Unternehmen das Siche-

rungsinstrument nicht halten darf. 

Der Entwurf konnte bis zum 2.3.2009 

kommentiert werden. 

Überarbeitete Version des IFRS 1: Am 

27.11.2008 veröffentlichte das IASB eine 

überarbeitete Version des IFRS 1 «Erst-

malige Anwendung der International 

Financial Reporting Standards». Die Än-

derungen des IFRS 1 betreffen lediglich 

die Struktur dieses Standards, denn diese 

war durch die zahlreichen Änderungen 

und Erweiterungen seit der Verabschie-

dung des Standards im Jahr 2003 recht 

komplex geworden. 
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IFRIC18 ist insbesondere für Versorgungs-

betriebe (beispielsweise  Energieversorger) 

von Bedeutung. Diese Interpretation re-

gelt, wie Sachverhalte zu bilanzieren sind, 

bei denen ein Unternehmen von einem 

Kunden Vermögenswerte erhält und diese 

nutzen muss, um den Kunden entweder 

mit einem Netzwerk zu verbinden oder um 

den Kunden einen beständigen Zugang zu 

Gütern oder Dienstleistungen (bspw. Ener-

gie, Gas oder Wasser) zu gewähren. 

IFRIC 19 klärt ferner, wie zu bilanzieren 

ist, wenn das Unternehmen keine Ver-

mögenswerte, sondern Zahlungsmittel 

erhält, um Vermögenswerte zu erwerben 

oder zu erstellen, um den Kunden wie-

derum mit einem Netzwerk zu verbinden 

oder einen dauerhaften Zugang zu Gü-

tern oder Dienstleistungen zu gewähren. 

Diese Interpretation ist verpflichtend an-

zuwenden für Übertragungen von Ver-

mögenswerten, die am oder nach dem 

1.7.2009 stattfinden. Eine frühere An-

wendung ist ebenfalls möglich. 

IFRIC18 kann von der kostenpflichtigen 

Subscriber Area des IASB herunter gela-

den werden.

Änderungen bestehender Standards 
und Interpretationen 

Entwurf zu Änderungen des IAS 24 – Be­
ziehungen zum Staat: Das IASB veröf-

fentlichte am 11.12.2008 einen Entwurf 

zu Änderungen des IAS 24 mit dem Titel 

«Relationships with the State – Proposed 

amendments to IAS 24» (Beziehungen 

zum Staat – Änderungen des IAS24). Da-

bei sollen die Offenlegungspflichten für 

staatlich kontrollierte Unternehmen ver-

einfacht werden. 

IAS 24 verlangt grundsätzlich zahlreiche 

Angaben im Anhang zu Transaktionen 

mit nahe stehenden Unternehmen und 

Personen. I.d.R. ist es jedoch für staatlich 

kontrollierte Unternehmen schwer oder 

zumindest mit hohen Kosten verbun-

den, die geforderten Informationen über 

Transaktionen mit anderen staatlich kont-

rollierten Unternehmen zu beschaffen. 

Das IASB entschied sich daher, eine Er-

leichterung für staatlich kontrollierte Un-

ternehmen zu schaffen, indem es unter 

bestimmten Voraussetzungen ermöglicht 

wird, spezifische Informationen nicht an-

zugeben. 

Der Standardentwurf EDIAS 24 konnte 

bis zum 13.3.2009 kommentiert werden. 

Entwurf zu Änderungen des IAS 39 sowie 
an IFRIC 9: Am 22.12.2008 veröffentlichte 

Durch die Änderungen soll nun das Lesen 

und Verstehen des Standards erleichtert 

und eine Grundlage zur besseren Integra-

tion zukünftiger Änderungen geschaffen 

werden. Die eigentlichen Regelungen des 

Standards IFRS1 erfuhren keine Ände-

rung. Die überarbeitete Version des IFRS 

1 ist für Geschäftsjahre, die am oder nach 

dem 1.7.2009 beginnen, verpflichtend 

anzuwenden. Eine frühere Anwendung 

ist erlaubt. 

Der überarbeitete IFRS 1 kann von der 

kostenpflichtigen Subscriber Area des 

IASB herunter geladen werden. Nähere 

Informationen hierzu (einschliesslich der 

nachträglichen Änderung des Inkrafttre-

tens, die am 17.12.2008 durch das IASB 

bekannt gegeben wurde) finden Sie am 

Ende dieses Artikels.

Update zur Änderung des IAS 39: Am 

27.11.2008 wurde durch das IASB des 

Weiteren ein Update der am 13.10.2008 

bekannt gegebenen Änderungen des IAS 

39 bzgl. der Umklassifizierung von Finan-

zinstrumenten veröffentlicht. 

In der vorliegenden leicht modifizierten 

Fassung des geänderten IAS 39 werden 

jene Übergangsvorschriften deutlicher 

formuliert, welche in der Praxis z.T. für 

Unklarheiten sorgten. Klargestellt wird, 

dass Umklassifizierungen, welche am 

oder nach dem 1.11.2008 vorgenom-

men werden, ab dem Zeitpunkt der Um-

klassifizierung in Kraft treten und nicht 

zurückbezogen werden dürfen. Für den 

Fall, dass die Umklassifizierungsregelun-

gen vor dem 1.11.2008 angewendet 

wurden, können diese bis zum 1.7.2008 

oder einem späteren Datum zurückbezo-

gen werden. Sie können jedoch nicht zu 

einem Datum vor dem 1.7.2008 ange-

wendet werden. 

Sonstiges

IFRS Taxonomy Module Manager: Die 

IASC Foundation veröffentlichte am 

16.12.2008 den IFRS Taxonomy Module 

Manager (ITMM 3.0). Dieses Programm 

basiert auf der IFRS-Taxonomy 2008, die 

aus über 400 Dokumenten in mehr als 40 

Ordnern besteht. Es kann kostenfrei ge-

nutzt werden und bietet den Nutzern der 

IFRS-Taxonomy viele Vorteile und Anwen-

dungen. � nnn

Auf veb.ch, Publikationen, Fachzeitschrif­
ten, r&c, finden Sie interessante Links zu 
diesen Informationen.
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Andreas Bergmann, Prof. Dr., Zürcher 
ZHAW School of Management and Law, 
Leiter Abteilung Public Sector. Stefan 
Berger, dipl. Experte in Rechnungsle-
gung und Controlling, Betriebswirtschaf-
ter bei der Eidgenössischen Finanzverwal-
tung, Bern.
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Das erste IPSAS-Board-Meeting fand 
dieses Jahr auf Einladung der OECD 
in Paris statt. Wir präsentieren Ihnen 
eine Übersicht der wesentlichen Dis-
kussionspunkte samt kurzer Stellung-
nahme.

Die OECD befasst sich traditionellerweise 

mit Fragen der Budgetierung im öffent-

lichen Sektor und deshalb seit Anbeginn 

auch mit der Entwicklung der IPSAS. Aus-

serdem legt sie ihre eigene Rechnung seit 

2001 nach IPSAS ab. Das Meeting befass-

te sich primär mit Projekten, die eine an 

die Bedürfnisse des öffentlichen Sektors 

adaptierte Übernahme von bestehenden 

IFRS vorsehen. 

1. Finanzinstrumente  
(Financial Instruments)

Wie im Herbst 2008 beschlossen, lag 

die Priorität bei der Überarbeitung und 

Ergänzung der Standards im Bereich der 

Finanzinstrumente. Konkret wurden drei 

Exposure Drafts verabschiedet, die auf 

den entsprechenden IAS 32, 39 bzw. IFRS 

7 basieren. Dabei ist geplant, dass die 

Novellen auf Basis von IAS 32 und IFRS 7 

den existierenden IPSAS 15 ablösen. Der 

neue Standard auf Basis von IAS 39 soll 

die bekannte Lücke im Bereich der Bilan-

zierung und Bewertung (recognition and 

measurement) füllen. Alle drei ED basie-

ren auf der Version der IAS/IFRS per 31. 

Dezember 2008, tragen also den letztes 

Jahr erfolgten Änderungen vollumfäng-

lich Rechnung.

Bei ED37 zur Präsentation von Finanzin-

strumenten, der auf IAS 32 basiert, be-

treffen die wichtigsten sektorspezifischen 

Anpassungen den Geltungsbereich. IAS 

32 ist ausschliesslich auf vertragliche 

Instrumente anwendbar. Im ED wurde 

sichergestellt, dass im öffentlichen Sek-

tor vertragsartige Beziehungen auch 

dann darunter fallen, wenn de iure eine 

besondere Rechtsform, z.B. ein verwal-

tungsrechtlicher Vertrag, gewählt wird. 

Daneben wurden selbstverständlich die 

üblichen begrifflichen Anpassungen vor-

genommen.

Kontroverse um Bewertungsmodelle
Bei ED38 zur Bilanzierung und Bewertung 

von Finanzinstrumenten, basierend auf 

IAS 39, handelt es sich wie erwähnt um 

ein gänzlich neues Gebiet für die IPSAS. 

Bereits im Oktober wurde beschlos-

sen, den umstrittenen Teil zum Hedge-

Accounting zu belassen, einerseits da sie 

freiwillig sind und andererseits, da das 

Board überzeugt ist, dass öffentliche Ein-

heiten, die sich auf komplizierte Hedges 

einlassen auch über Möglichkeiten verfü-

gen sollten, diese korrekt zu bilanzieren 

und zu bewerten. 

An der März-Sitzung wurden insbeson-

dere die im öffentlichen Sektor sehr häu-

figen Darlehen zu Vorzugskonditionen 

(concessionary loans) und Garantien ohne 

Gegenleistung (guarantees at nil or no-

minal consideration) diskutiert. Entspre-

chende Regelungen wurden genehmigt, 

wobei vor allem kontrovers war, ob auch 

für diese Instrumente die drei üblichen 

Stufen von Bewertungsmethoden (1. ak-

tiver Markt, 2. Bewertungsmodelle, 3. 

Bewertung nach dem Rückstellungsstan-

dard IPSAS 19) anwendbar sind. 

Das IPSASB hat seit jeher grosse Vorbe-

halte gegen die Bewertungsmodelle und 

musste auch an dieser Sitzung von Aus-

wüchsen Kenntnis nehmen. Eine Strei-

chung der zweiten Stufen bei einzelnen 

Finanzinstrumenten wurde aber als sys-

temwidrig angesehen. Allerdings stellt 

das Board in der Basis for Conclusion 

seine grundsätzlichen Bedenken dar und 

warnt die Anwender vor der Unzuverläs-

sigkeit von Bewertungsmodellen.

Offenlegungsvorschriften
Bei ED39 zu Offenlegungen im Anhang 

wurden alle Offenlegungen bestätigt. 

Das IPSASB weist aber in der Basis of 

Conclusion darauf hin, dass auch Of-

fenlegungsvorschriften dem Wesentlich-

keitsprinzip unterliegen. Dementspre-

chend dürften einige Aspekte bei vielen 

öffentlichen Einheiten in Folge ihrer mar-

ginalen Bedeutung nicht offenzulegen 

sein. Zusätzliche Offenlegungen werden 

einzig zu den Darlehen zu Vorzugskon-

ditionen und Garantien ohne Gegenleis-

tung verlangt. 

Alle drei ED werden im Verlaufe des 

nächsten Monats publiziert, je nach ge-

nauem Publikationsdatum mit einer Ver-

nehmlassungsfrist bis Ende Juni oder Juli. 

Das erlaubt unter der Voraussetzung von 

zustimmenden Kommentaren eine Ver-

abschiedung noch in diesem Jahr.  

Wir stimmten allen drei ED zu. Sie ver-

vollständigen und aktualisieren die bisher 

lückenhafte Regelung im Bereich der Fi-

nanzinstrumente.

2. Immaterielle Vermögenswerte 
(Intangible Assets)

Der vorliegende ED wurde aus dem IAS 

38 abgeleitet und im Rahmen des Con-

vergence Project an den öffentlichen 

Sektor angepasst. Das IPSAS Board sig-

nalisierte grundsätzlich die Zustimmung. 

Da jedoch noch einige textliche Anpas-

sungen vorzunehmen sind, wird der ED 

zwischen den Sitzungen schriftlich verab-

schiedet werden.

Inhaltlich war unbestritten, dass das Recht 

Steuern zu erheben kein immaterieller 

Vermögenswert ist. Es bleibt jedoch noch 

offen, wo und wie dies im neuen Stan-

dard textlich dargestellt werden soll (als 

Einleitung, Zielsetzung oder als separater 

Artikel). Die Erläuterungen zu den Web 

Site Costs (basierend auf SIC-32) werden 

neu als Application Guidance geführt. 

IPSAS Aktuell
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4. Landwirtschaft (Agriculture)

Am Meeting in Winterthur im Oktober 

2008 hat das IPSAS Board über einen vor-

läufigen Entwurf des Exposure Draft 36 

beraten, welcher aus dem IAS 41 abge-

leitet wurde. Dabei bestimmte das Board, 

dass der ED nicht für «biologische Ver-

mögenswerte, die für das Gemeinwohl» 

gehalten werden, gelten soll. Ein Beispiel 

sind Polizeihunde.

Im ED ist noch darauf hinzuweisen, dass 

auch Zootiere nicht nach diesem Standard 

zu bewerten sind (Fair Value), sondern 

nach den Regeln von IPSAS 17, «Property, 

Plant and Equipment». 

Der ED 36 wird einstimmig angenom-
men. Er geht in den nächsten Wochen in 
die Vernehmlassung.

5. Servicekonzessionen/PPP  
(Service Concession Arrangements)

Das IPSASB diskutierte die Problematik 

des sogenannten Risks & Rewards-Ansat-

zes im Vergleich zum Control-Prinzip bei 

der Zuordnung der Aktiven zu den Pro-

jektpartnern. Die empirische Evidenz in 

vielen Ländern, so auch in der Schweiz, 

spricht für das Control-Prinzip, da dieses 

in praktisch allen Fällen zu einem stabile-

ren Resultat führt. Die Kritiker des Con-

trol-Prinzips, v.a. aus dem Bereich der Fi-

nanzstatistik, befürchten allerdings, dass 

diese Vorteile durch einen unzulässigen 

Rückschluss auf die Passiven zu Nichte 

gemacht werden. Das IPSAS-Board hält 

dem entgegen, dass in einem Standard 

durchaus festgelegt werden kann, dass 

das Control-Prinzip nur auf die Aktiven, 

nicht dagegen auf die Passiven anwend-

bar ist. Im Mai soll ein erster Entwurf ei-

nes Standards vorliegen.
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Die Umschreibung des jährlichen Im-

pairmenttests muss noch ausformuliert 

werden. Dabei wird sich der Inhalt am 

Text von IPSAS 26 Impairment of Cash-

Generating Assets orientieren.

Der ED 40 wird zwischen den Meetings 

verabschiedet und anschliessend in die 

Vernehmlassung geschickt. Wir werden 

dem Standard mit den besprochenen Än-

derungen aus heutiger Sicht zustimmen.

3. Zusammenschlüsse von Einheiten /
Fusionen (Entity Combinations)

Der vorliegende Exposure Draft 41 wurde 

aus dem IFRS 3 abgeleitet und im Rah-

men des Convergence Project ebenfalls 

an den öffentlichen Sektor angepasst. 

Das IPSAS Board signalisierte grundsätz-

lich die Zustimmung, wiederum mit dem 

Vorbehalt redaktioneller Anpassungen, 

die zwischen den Sitzungen brieflich ver-

abschiedet werden. 

Um den Besonderheiten des öffentlichen 

Sektors Rechnung zu tragen, werden fol-

gende Arten von Zusammenschlüssen/

Fusionen unterschieden (vgl. Tab. 1):

Der nun vorliegende Entwurf behan-

delt lediglich den Bereich der Exchange-

Transaktionen zwischen nicht beherrsch-

ten Einheiten, das heisst das Feld . In 

diesem Feld sind keine grundsätzlichen 

Anpassungen an den öffentlichen Sektor 

nötig. Die übrigen drei möglichen Kombi-

nationen werden in einem zweiten Stan-

dard behandelt. Dazu wurde an diesem 

Meeting eine Task Force aus Board Mit-

gliedern gebildet.

Wir werden dem Standard mit den be-

sprochenen Änderungen aus heutiger 

Sicht zustimmen.

Es waren keine Entscheide zu fällen. Wir 

haben aber die (vorläufigen) Forschungs-

ergebnisse des IVM zu dieser Thematik 

eingebracht. Sie decken sich mit entspre-

chenden Studien in Grossbritannien und 

sprechen für eine Bilanzierung der Akti-

ven nach dem Control-Prinzip.

6. Fremdkapitalkosten  
(Borrowing Costs)

Die Vernehmlassung zur Nachführung 

von IPSAS 5 auf Grund der Änderungen 

in IAS 23 wurde Anfang Januar abge-

schlossen. Die zustimmenden und ableh-

nenden Stellungnahmen halten sich die 

Waage, das neu geschaffene Schweizer 

Rechnungslegungsgremium für den öf-

fentlichen Sektor (SRS) hat zustimmend 

Stellung genommen. Die Analyse der 

Antworten zeigt, dass die zustimmenden 

Stellungnahmen primär auf die Bevorzu-

gung der sofortigen, erfolgswirksamen 

Verbuchung zurückzuführen sind. Bei 

den ablehnenden Voten werden dagegen 

unterschiedliche Argumente angeführt, 

die nicht alle auf die Problematik Kapita-

lisierung versus erfolgswirksame Verbu-

chung eingehen. Dort soll nun zurückge-

fragt werden. Wenig hilfreich sind die auf 

Nachfrage konkretisierten Argumente 

des IASB zu Gunsten der Kapitalisierung, 

scheint doch die Änderung von IAS 23 in 

Abwesenheit sachlicher Argumente fast 

ausschliesslich aus Konvergenzgründen 

mit den FRS («US-GAAP») vorgenommen 

worden zu sein. Das IPSASB wird deshalb 

vermutlich entweder den Vernehmlas-

sungsentwurf in Kraft setzen oder auf 

eine Änderung von IPSAS 5 ganz verzich-

ten.

Es waren keine Entscheide zu fällen. Die 
Argumente der Opponenten werden ab-
geklärt.

7. Ausblick

Abschliessend sei nochmals auf die bis 

Ende März laufende Vernehmlassung zum 

ersten Teil des Rahmenkonzepts hinge-

wiesen. Das Schweizerische Rechnungs-

legungsgremium für den öffentlichen 

Sektor (SRS) wird eine offizielle Stellung-

nahme verfassen und einreichen. In An-

betracht der grundsätzlichen Bedeutung 

des Rahmenkonzepts sind aber weitere 

Stellungnahmen aus Wissenschaft und 

Praxis auf jeden Fall erwünscht. � nnn

	 Transaktion mit Gegenleistung	 Transaktion ohne Gegenleistung
	 (exchange transaction)	 (non-exchange transaction)

Beide Einheiten beherrscht 	 	 
(common control)	 In IFRS 3 ausgeschlossen, 	 In IFRS 3 ausgeschlossen,
	 auch im öffentlichen Sektor 	 im öffentlichen und privaten
	 kaum anzutreffen	 Sektor aber gleichermassen
		  anzutreffen («interne 
		  Reorganisation»)

Nur eine beteiligte Einheit 	 	 
beherrscht	 Typischer Anwendungsbereich	 In IFRS 3 nicht angesprochen,
(keine common control)	 von IFRS 3	 im öffentlichen Sektor aber häufig

Tabelle 1: Vier Arten von Fusionen




